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       21. Februar 2025 
 
Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2  
„Agri-Photovoltaikanlage Seckeritz – nördlich des Apfelweges“ im OT 
Seckeritz 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Zastrow, 
sehr geehrte Frau Kunde,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne nehmen wir im Namen der RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH 
nachfolgend „RWE“ genannt die Möglichkeit wahr im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 2 Agri-Photovoltaikanlage im OT Seckeritz Stellung zu 
nehmen.  
 
Die RWOD mit Sitz in Hannover ist ein kompetenter Partner im Bereich der 
erneuerbaren Energien. In Deutschland, dem Heimatmarkt von RWE, sieht das 
Unternehmen ein besonderes Wachstumspotenzial bei der Wind- und 
Solarenergie und investiert massiv in deren Ausbau. RWE projektiert die 
Anlagen und wird diese auch in Eigenregie betreiben.  
  
RWE verfolgt mehrere Projekte innerhalb der Planungsregion Vorpommern, 
unter anderem auch in der Gemeinde Zemitz. Aktuell befindet sich der 
Regionalplan in der Gesamtfortschreibung. Das Vorranggebiet für die 
Windenergienutzung 103/2024 ist hierin seit Bekanntmachung vom 
15.07.2024 verbindlich enthalten. 
 
Wir haben festgestellt, dass die Planungsinhalte und -ziele des o.g. Bebau-
ungsplans Nr. 2 mit Aufstellungsbeschluss vom 11.04.2024 den benannten 
Planungszielen entgegenstehen und somit den Grundsätzen gemäß §1 Abs. 4 
BauGB widersprechen. Hiernach sind die Festsetzungen eines Be-
bauungsplans zwingend an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Das ist in 
diesem Fall offensichtlich nicht erfolgt.  
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In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass das Vorranggebiet für Windenergie in der 
aktuellen Ausarbeitung des Bebauungsplans nicht zweifelsfrei realisierbar 
wäre. Dies wiederum steht den Zielen der übergeordneten Raumplanung 
entgegen, dass in einem Vorranggebiet der Windenergienutzung auch 
zweifelsfrei der Vorrang gewährt werden muss. 
 

 
Abbildung 1: Bebauungspläne und Vorranggebiet Windenergie 

 
Der Entwurf der textlichen Festsetzung zu Art und Maß der baulichen 
Nutzungen des Bebauungsplans Nr. 2 definiert zum Beispiel unter Punkt 1.1.5 
die folgende Beschränkung: 
 

„Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 5,00 m begrenzt. 
Punktuell und vertikal zu errichtende Nebenanlagen wie z.B. 
Kameramasten dürfen die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen bis auf 
maximal 10,00 m überschreiten. Als unterer Bezugspunkt gelten die 
innerhalb der Planzeichnung festgesetzten Höhen in Meter über NHN im 
Bezugssystem DHHN2016 als vorhandenes Gelände“ 

 
Im Ergebnis sind Windenergieanlagen wirtschaftlich nach Stand der Technik in 
diesen Bereichen nicht realisierbar, auch wenn sie in der Flächenkulisse des 
Vorranggebietes 103/2024 für Windenergieanlagen verortet sind. 
 
Vorranggebiete sind übergeordnet gemäß des Entwurf 2024 zur 
Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Vorpommern (Stand 07/2024), Kapitel 5.3 „Energie“ im Unterpunkt 4 für 
sonstige planerische Verfahren jedoch wie folgt zu berücksichtigen: 
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„In den Vorranggebieten für Windenergieanlagen ist der Errichtung und 
dem Betrieb von Windenergieanlagen Vorrang vor anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einzuräumen. 
Innerhalb der Vorranggebiete für Windenergieanlagen dürfen daher 
keine der Windenergienutzung entgegenstehenden Nutzungen 
zugelassen werden.“ 

 
Wir sehen daher folgenden Änderungsbedarf für die Fortschreibung des o.g. 
Bebauungsplans Nr. 2: 
 

Verkleinerung der Flächenkulisse des Bebauungsplanes, so dass ein 
Pufferabstand von mindestens 80 Metern zur Grenze des 
Windvorranggebietes eingehalten wird.  

 
Dadurch werden auch Windenergieanlagen an der Gebietsgrenze realisierbar.  
 
Im konkreten Umfeld hat RWE bereits Nutzungsverträge mit 
Flächeneigentümern abgeschlossen und somit ein starkes wirtschaftliches 
Interesse daran, dass für das Vorranggebiet 103/2024 keine 
Einschränkungen aus dem o.g. Bebauungsplan resultieren. 
 
Ergänzend verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom heutigen Tag zum 
vorhabenbezogenen B-Plan Zemitz PVA Bauer - nördlich des Brebowbaches 
Nr. 1. 
 
Für eine inhaltliche Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns 
bereits im Voraus und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre 
RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH 
 
 
 
 
i.A. Tom Starke 
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